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habenCOIdurchdieFluchtvonPersonenauseinerwach-
sendenZahlvonHerkunftsländerneineneueDimension
gewonnen,auchdurchdieenormeFüllederInformationen
und die neuen Möglichkeiten, im Internet tagesaktuelle
Entwicklungen in den Herkunftsländern zu verfolgen,
schliesslichdurchneueFormenderInformationsbeschaf-
fung(neueSuch-undInformationstechnologien).DieNot-
wendigkeitderEinbettungderAussagenderGesuchstellen-
deninCOI-Kontexteistheutezueinerebensoalltäglichen
wieanspruchsvollenAufgabegeworden;vor15Jahrenwar
dieInformationsbeschaffungvonCOInochvergleichswei-
sealtertümlich.AngabenvonFlüchtlingen/Asylsuchenden
(subjektivesElement)zudenFluchtgründenwerdenheute
durchElementeeinerHerkunftsländeranalyseergänzt,de-
renErfassungundBewertungTeilderBeweiswürdigung
wird.4

Eine Vergleichsstudie der unterschiedlichen COI-Sys-
temeinzehneuropäischenLändern,darunterderSchweiz,
kamnoch2007zumErgebnis,dassaufderEbenederEu-
ropäischenUnionkeineverbindlichenRechtsvorschriften
bezüglich COI-Standards vorhanden sind.5 In diesem
Punkt ist jedocheinedynamischeEntwicklungzubeob-
achten. Die Idee übergreifender verbindlicher Qualitäts
standards steht im Zentrum von internationalen Harmo-
nisierungsbemühungen der Asylverfahren, die auch die
VerwendungvonHerkunftsländerinformationeneinbezie-
hen.MitInkrafttretenderEU-Richtlinien(Qualifikations-
richtlinie und Verfahrensrichtlinie), der Praxis des Euro-
päischenGerichtshofs fürMenschenrechtezuArt.3und
13 EMRK und weiterer hoher Gerichte der einzelnen
Staatenentwickeln sichdieprozeduralenAnforderungen
in Richtung einer zunehmend einheitlichen Verwendung
vonCOI.WeitereEntwicklungenvonursprünglichinter-
nen Kriterien zu «soft law» (Empfehlungen, Richtlinien)
bishinzustärkererVerbindlichkeitsindzuerwarten.

MitderFrage,obundwieCountry-of-Origin-Informa-
tion-Standards (COI-Standards) in der schweizerischen
Asylpraxis als Qualitätskriterium verwendet werden, hat
sichMichaelKirschnerineinerAbhandlungimJahr2008
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CoI-standards:	die	verwendung	von	
	herkunftsländerinformationen	(CoI)	in	
	entscheiden	der	Asylinstanzen

Sind spezifische Herkunftsländerinformatio nen, soweit 
relevant, zwingend in den Begründungen von Asyl
entscheiden darzustellen? Falls ja, entspricht die 
 schweizerische Praxis dieser Anforderung?

1. Einleitung

ImUrteilvom27.Februar2008(D-5499/2006)lehntdas
Bundesverwaltungsgericht (BVGer) die Rüge der Verlet-
zungderBegründungspflichtabwiefolgt:

Das BFM geht offensichtlich gestützt auf eigene Er
kenntnisse davon aus, dass Personen, welche in der ehema
ligen Administration von Maschadov lediglich als einfache 
Beamte tätig waren, nicht gezielt verfolgt wurden. Es ist 
aufgrund der Aktenlage davon auszugehen, dass sich die 
vom BFM erwähnten «gesicherten Kenntnisse» nicht auf 
konkrete Aktenstücke beziehen, in welche gegebenenfalls 
Einsicht zu gewähren wäre (vgl. Art.  26 Abs.  1 Bst.  b 
VwVG), sondern auf das bei der beruflichen Tätigkeit kon
tinuierlich und über Jahre erworbene Wissen von amts
internen Länderexperten, deren Kenntnisse wiederum aus 
den unterschiedlichsten Quellen stammen. Im Ergebnis ist 
daher festzustellen, dass keine Verletzung der Begrün
dungspflicht vorliegt.

Sollen sich Verfahrensbeteiligte wirklich mit dem Ver-
trauenaufdasnichtveröffentlichteWissender amtsinter-
nenLänderexpertenzufriedengeben?Wäredasentscheid-
relevanteLänderwissennichtinderBegründungzubelegen
gewesen, istsomitderpauschaleHinweisaufdasWissen
der Experten der Vorinstanz nicht eine Verletzung der
Begründungspflicht?

Relevante, zuverlässige, präzise und aktuelle Informa-
tionen zu den Herkunftsländern (Country of Origin In-
formation, im folgenden COI1) zu sammeln und auszu-
werten,gehörtheutezurKernkompetenzjedesfairenund
effizientenAsylsystems.DasVerständnisvonpolitischen
Institutionen,EntwicklungenundMachtkonstellationenin
Herkunftsländern kann die entscheidende Basis für eine
korrekteEinschätzungderGründeundMotivefürVerfol-
gungoderfürdieExistenzvonWegweisungshindernissen
bilden.2 Der Gedanke, dass für die Beschaffung, Aufbe-
reitung und Verbreitung von COI bestimmte Standards
einzuhaltensind,hatsichmitdemWachsenderDatenfülle
beiunterschiedlichenVerfahrensordnungenindeneinzel-
neneuropäischenLänderndurchgesetzt.3COI-Qualitäts-
standards sind ein neueres Phänomen: Zwar ist die Be-
schäftigungmitderpolitischen,menschenrechtlichenund
humanitären Situation in vielen Herkunftsländern für
VerwaltungundGerichtekeinevölligneueAufgabe.Doch
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hang mit Herkunftsländereinschätzungen direkt Einfluss
zu nehmen, dies auch in nachvollziehbarer und über-
prüfbarer Art und Weise. Es kann nicht sein, dass Qua-
litätskriterien vor dem wichtigsten Akt des Verfahrens,
dem Entscheid über ein Asylgesuch, Halt machen. Die
Berücksichtigung von Kriterien wie etwa Objektivität/
Ausgewogenheit oder Transparenz/Nachvollziehbarkeit
musssichauchindenEntscheidenspiegeln,weilsichsonst
die Qualität der zugrundegelegten Informationen nicht
einschätzen lässt. Würde die Einhaltung von Qualitäts-
kriteriennurandieCOI-Abteilungendelegiert,wäredas
paradoxeNebeneinandervonausgezeichneten(oftgenug
internen und nichtöffentlichen) COI-Berichten bei zu-
gleichunzulänglichenoderunverständlichenEntscheiden
zu COI-Inhalten möglich, ohne dass diese Diskrepanz
nachaussenüberhauptsichtbarundanfechtbarwird.Auch
würdesonichterkennbar,wieeszubestimmtenInterpre-
tationenundSchlussfolgerungengekommenistundobund
wosichCOI-AnalyseundEntscheidwidersprechen.

2. COIStandards

DieCOI-Standards sollennurkurz skizziertwerden,da
sieanandererStelleausführlichdargestelltsind.12

2.1 Prozedurale Kriterien

ZuihnengehörenWaffengleichheit,VerwendenundPro-
duzierenvonöffentlich zugänglichemMaterial,Unpartei
lichkeit und Neutralität der Recherche und Schutz der 
persönlichen DatendesAntragstellers.

Die Standards Waffengleichheit und Verwenden und 
Produzieren von öffentlich zugänglichem Materialmeinen,

kritischauseinandergesetzt.6ErkommtzumResultat,dass
es in der schweizerischen Praxis noch grossen Verbesse-
rungsbedarfbezüglichderBeschaffung,Aufbereitung,Ver-
breitungundNutzungvonHerkunftsländerinformationen
gibt.DieUmsetzungvontransparentenundverbindlichen
COI-Standards hält er für nicht befriedigend gelöst. An
Beispielenzeigterauf,dassdieEinhaltungvonKriterien
wieGenauigkeit,AktualitätundTransparenzderverwen-
detenCOIinEntscheideninsbesonderedererstenInstanz
nichtgewährleistetist.

DieCOI-LiteraturgehtinallerRegelvoneinerRollen-
verteilungzwischenDatenerhebungundDatenbewertung
imVerlaufeinesRechercheprozessesaus:Einerseitsgibtes
indieserTerminologiedieCOIResearcher(Länderanalyse-
spezialisten),andererseitsdieDecision Maker (Entscheider/
Richter).7 Die Ersteren sammeln, wählen aus und analy-
sieren die Informationen, die sie Letzteren zur Nutzung
übergeben. Aus internen Leitlinien und auch internatio-
nalen Empfehlungen8 folgt implizit, dass Adressaten der
StandardsvorallemdieCOIResearcher(Länderanalyse-
abteilungen) seien, weniger eindeutig richten sie sich an
dieEntscheider/Richter(alsmain user)9.Allerdingsgibtes
nicht selten die Konstellation, dass COIResearcher und
Decision MakerdieselbePersonsind,etwawennGerichts-
schreiber/Richter selbständig Herkunftsländerinformati-
onensammelnundauswerten.DassCOIauchfürdieJu-
ristengrosseundzunehmendeBedeutunghaben,weilsie
die Basis für Entscheide über die Flüchtlingseigenschaft
undWegweisungshindernissebildenkönnen,darfalsunbe-
strittengelten.10

Entscheider/RichterkönnensichbeträchtlichenAnfor-
derungengegenübersehen,wennsieinnerhalbkurzerZeit
überGesuchevonPersonenausunterschiedlichstenHer-
kunftsländernentscheidensollen,ohneselbstüberspezi-
ellesLänderwissenzuverfügen.Siesindnichtnurmitver-
schiedenenFallkonstellationen,sondernauchwechselnden
politischenSzenarienindenzahlreichenHerkunftsländern
konfrontiert. Es findet sich in der internationalen COI-
LiteraturbisherwenigzudernaheliegendenFrage,inwie-
weit die Berücksichtigung von COI-Standards in einer
überprüfbaren,nachvollziehbarenundtransparentenWeise
indieBegründungen der Entscheide selbst (undnicht le-
diglich in COI-Berichte oder Assessments der jeweiligen
Länderanalyse-Abteilungen)eingeflossenseinundinden
Entscheidenselbstsichtbarwerdenmuss.Esistsomitzu
fragen:WelcheÜberlegungenoderauchRechtsgrundlagen
sprechendafür,nichtnurdenLänderanalyse-Abteilungen,
sondern auch den Entscheidern, Gerichtsschreibern und
RichterndieAuseinandersetzungmitdenCOI-Standards
abzuverlangen?11

EsliegtaufderHand,dassdieBeachtungderStandards
sich nicht aufdie erstenPhasenderSammlung,Beschaf-
fung,VerarbeitungvonInformationendurchCOI-Abtei-
lungenderBehördenundGerichtebeschränkenkann,weil
esderselbstverständlicheZweckdieserStandardsistund
seinmuss,aufdieQualitätderEntscheideimZusammen-
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sinddiemeistdebattiertenQualitätsstandards.Nichtimmer
sinddieAsylbehördeninteressiert,dasvorhandeneCOI-
Material offenzulegen, was verschiedene Gründe haben
kann (Interesse, den Spielraum für politische Entscheide
ungeachtetanderslautenderCOIzubehalten;keineSchaf-
fungvonPräjudizien;Geheimhaltung,weilessichumCOI
vonanderenStaatenhandelt).DieQualitätder Informa-
tionsbeschaffungbleibtletztlichunkontrollierbarundun-
angreifbar,wennnichtihreTransparenz–dieengmitdem
PrinzipderWaffengleichheitverbundenist–gewährleistet
ist.15NachvollziehbareundöffentlichverfügbareInforma-
tion sowieOffenlegungder Informationsgewinnungver-
stärkendieLegitimitätundAkzeptanzvonEntscheiden.

3.  COIrecherche: Von der Ausgangsfrage zum  
Entscheid

3.1 ablauf der Recherche

EineCOI-RecherchelässtsichinunterschiedlichePhasen 
(Recherchezyklen)gliedern,innerhalbdererdieeinzelnen
Standards je einbesonderesGewichthaben.EinRecher-
cheprozessvomBeginnbiszumEndewirdüblicherweise
inderRegelfolgendenVerlaufhaben:

AusgangspunktisteineFrage,dieaneineLänderanalyse/
COI-Unit gerichtet wird. Die Frage führt zu einer Re
cherche,d.h.zunächstzueinerSuchenachQuellen.Eswird
eineAuswahldergeeignetenQuellen/Datengetroffen.Das
gefundene COI-Material wird schliesslich gewichtet und
interpretiert (Assessment). Ob alternativ Länderanalyse
(COIResearcher)oderEntscheider/Richter(Decision Ma
ker) ein solches Assessment vornehmen oder beide nach-
einander,scheintindeneuropäischenStaatenunterschied-
lichpraktiziertzuwerden.16SchliesslichwirddasResultat
verbreitet (an Entscheider, andere COI-Units, im Web).
LetzterSchrittdesganzenProzessesistdieDarstellung der 
Resultate, Würdigung der Beweise und die juristische 
Schlussfolgerung im Entscheid.Eswirdhiervorgeschlagen,
auch den Entscheid als Teil des gesamten Recherchepro-
zesses zu sehen, soweit er COI-Material darstellt, inter-
pretiertundverbreitet.Verfahrensrechtlichhandeltessich
beidenCOIumBeweismaterialimVerfahrenzurFeststel-
lung der Flüchtlingseigenschaft oder in Fragen des Weg-
weisungsvollzugs.

dass Herkunftsländerinformationen für alle Akteure des
Asylverfahrensgleichermassenzugänglichseinsollten.Am
ehesten ist das bei öffentlich zugänglichen COI gewähr-
leistet, wie sie zum Beispiel die Information and Policy 
Unit des UK Home Officekennt.BeschränkungendesZu-
gangszuSituationseinschätzungenkönnendiplomatische
GründehabenoderdenQuellenschutzbetreffen.

Unparteilichkeit und Neutralität der Recherche: Ent-
scheide sollten auf der Basis von ausreichend Informati-
onenausunterschiedlichenQuellenerfolgen.DieQuellen
müsseninderLagesein,dieSituationimHerkunftslandso
objektivwiemöglichabzubilden,ohnedassInformationen
hintangehaltenoderignoriertwerden.

Schutzderpersönlichen DatenderAsylsuchenden:Re-
cherchenimHerkunftslandmüssenRisikenfürdenAsyl-
suchendenvermeiden,aufdessenIdentitätsiedieBehörden
desHerkunftsstaatesnichtdirektoderindirekthinweisen
dürfen.

2.2 Substanzielle Kriterien

COIsolltenaufrelevantenFragenberuhen.DieInforma-
tionen sollten aus verlässlichen Quellen stammen und
sollten ausgewogen, genau und aktuell sein. Sie sollten
schliesslich in transparenterundnachvollziehbarerWeise
dargestelltundinterpretiertwerden.13

RelevanzderInformationenheisst,dassdiegefundene
Informationgeeignetist,diegestellteFragezubeantwor-
ten.RelevanzkanneinerseitsdurchdenInhaltderFrage,
andererseitsdurch rechtlicheKriterien (Flüchtlingseigen-
schaft,Wegweisungshindernisse)bestimmtsein.

Identifikation der qualitativ besten Quellen ist der
schnellste Weg, die gewünschte Information zu finden.
DakeineQuelle vollständigeundvollkommenobjektive
Informationen zur Verfügung stellt, sind möglichst ver-
schiedene Quellen heranzuziehen, um ein vollständiges 
undausgewogenesBildüberdieSituation ineinemLand
zuerhalten.

RichtigkeitderInformationenkanndurchVerifizierung
vor Ort oder durch Untermauerung einer Information
durchandereQuellenerreichtwerden.ObeineInformati-
onnochaktuell ist,hängtvonderSituation imLandab.
EineHierarchiederQuellenkannesnichtgeben,14sosind
etwaQuellenvonstaatlichenCOI-Unitsnichtapriorizu-
verlässigeralsandere.DerWertderQuelleistzuvalidieren
und gegenzuprüfen. Es dürfen aber auch nicht Informa-
tionen vorenthalten werden, die den eigenen Interessen
(zumBeispieldereigenenPolicy)widersprechen.

FüreinfairesAsylverfahrenistesentscheidend,dassdie
verwendetenInformationenundQuellentransparentund
zugänglichsind.DieQuellensolltenzitiertundFussnoten
aufjederSeiteplatziertwerden.Essolltedeutlichwerden,
wiedieInformationengefundenwurden,welcheQuellen
konsultiert wurden und welche Quellen zu welchen Er-
gebnissen führten. Transparenz und Nachvollziehbarkeit
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4. zur Verbindlichkeit der Standards

Gibt es über die Selbstverpflichtung hinaus, die darin
liegt, dass alle Hauptakteure im europäischen Asyl-Feld
(Regierungen, NGOs, Gerichtsbarkeit, UNHCR) eigene
Qualitätsstandards zu Herkunftsländerinformation ent-
wickelthaben,eineweitergehendePflicht,dieEinhaltung
derartigerStandardsnichtnurintern,sondernauchgegen-
übereinerbreiterenÖffentlichkeitundgegenüberVerfah-
rensbeteiligteneinzuhaltenundzudokumentieren?

Die EU-Richtlinien, die Rechtsprechung des Europä-
ischenGerichtshofszuArt.3EMRKundallgemeineVer-
fahrensprinzipien des Verwaltungsverfahrens sprechen
dafür,dassessichbeidenStandardsnichtlediglichumun-
verbindliche und intern zu handhabende Empfehlungen
handelt.

4.1 eU-Richtlinien

Die Qualifikationsrichtlinie wie die Verfahrensrichtlinie
enthalten Standards mit einem klar gesetzlich bindenden
EffektfürdieMitgliedstaaten,eshandeltsichallerdingsle-
diglichumMindeststandards. Sieanerkennenundbetonen
die grundsätzliche Bedeutung von Herkunftsländerinfor-
mationen.AusdenFormulierungenlassensichCOI-Stan-
dardswieRelevanz,Vollständigkeit,Genauigkeit,Aktuali-
tät, ausserdem ein quantitatives Element («einschliesslich
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften…») herausle-
sen.18DassgenaueundaktuelleInformationenzusammeln
sind,besagtnochnichtsdarüber,wiediesezuevaluieren
undimEntscheidzudokumentierensind.Dochwürdedie
vorgeschriebeneSammlungvonInformationenohne ihre
sachgerechte Berücksichtigung im Entscheid wenig Sinn
machen.

Das Dubliner Zuständigkeitssystem basiert auf der
Annahme,dassAsylsuchendenundFlüchtlingen in allen
Dublin-Staatengleichwertigermateriellerundverfahrens-
rechtlicherSchutzgewährtwird.DieSchweizhatsichdaher
– auchwenn sienichtvertraglichzurÜbernahmederge-
meinschaftsrechtlichen Erlasse verpflichtet ist – an dem
Schutzniveauderübrigen«Dublin»-Staatenzuorientieren.19

DieFragederRelevanzgehörtindiesemPhasenmodell
zurFragestellung,dieFragederVerlässlichkeit zurAus-
wahlderQuellen.Ausgewogenheit,GenauigkeitundAk-
tualitätbetreffensowohldieAuswahlderQuellenalsauch
GewichtungundInterpretationderInformationen,Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit spielen bei der Verbrei-
tungderCOIeineRolle (veröffentlichteLänderberichte,
Entscheide).17

3.2 Bedeutung der Standards für die entscheidfindung

DerOrt imEntscheid, andemCOIvor allemzumZug
kommen,dargestellt,interpretiertundbewertetwerden,ist
dieBeweiswürdigung.DieSubsumtionoderRechtsanwen-
dungbeinhaltetschliesslichrechtlicheSchlussfolgerungen
aus dem festgestellten und beweisrechtlich gewürdigten
Sachverhalt. Die Methode des Entscheiders ist – COI
betreffend – in einem ersten Schritt ähnlich wie die des
Länderanalysten.Esgehtebenfallsdarum,COIzuerfas-
sen,zuverstehenundzugewichten.InderWürdigungdes
BeweismaterialsundderrechtlichenSubsumtionnehmen
dann finale Entscheidungsvorstellungen Einfluss auf die
Bewertung,möglicheErgebnissewerdenvorweginsAuge
gefasst, und an ihnen wird die Verstehbarkeit und Ver-
wendbarkeit des Datenmaterials gemessen. Das Resultat
der Selektion und Wertung wird in der Praxis meist den
EindruckselbstverständlicherRichtigkeitundAllgemein-
gültigkeit hervorrufen wollen und keinen Zweifel daran
lassen,dassderEntscheidalleEvidenzaufseinerSeitehat.
NaheliegenderWeisekanneinesolcheMethodikineinem
SpannungsverhältniszuCOI-Standardsstehen,diebalan-
cierteundvollständige Informationenpostulieren,zumal
eseingewissesRisikogibt,nunnurnochdiedeneigenen
StandpunktstützendenCOIheranzuziehen.Daskannaber
umgekehrtnichtbedeuten,dassKriterienwieVerlässlich-
keit,Richtigkeit,Ausgewogenheit(odereineBegründung,
weshalbeinerInformationmehrGlaubegeschenktwirdals
einerandern),Aktualität,TransparenzundNachvollzieh-
barkeitnichtauchfürdenEntscheidermassgeblichzusein
habenundsichimEntscheidnichtwiederfindenmüssen.

An den Schnittstellen zwischen Informationsbeschaf-
fung, Interpretation der Informationen und juristischer
WertunggibtesmehrereVerschränkungen:Einerseitswird
häufig die juristische Relevanz schon die Fragestellung
bestimmen, andererseits müssen auch Entscheider die
komplexenundteilsgegensätzlichenLänderinformationen
erfassen und verstehen, um sie interpretieren, einordnen
undrechtlichbewertenzukönnen.COIkönnenundsollen
glaubwürdigeAussagenderAsylsuchendennichtersetzen,
siesindaberindieBeurteilungeinzubeziehen.Risikositu-
ationen,diefürdieBeurteilungderFlüchtlingseigenschaft
odervonWegweisungshindernissenmassgeblichsind,kön-
nensichmitunterüberhaupterstunterBerücksichtigung
vonCOIerschliessen.
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Entscheider/Richter können ebenfalls Länderanalyse-
arbeit betreiben (und tun das auch), doch sind sie meist
nichtLänderspezialisten.Selbstdann,wennesVorarbeiten
dereigenenLänderanalyse-Abteilunggibt,müssendieJu-
ristendiegeliefertenLändermaterialiensichten,auswählen
undgewichten,einerseitsaufdenindividuellenFallfokus-
siert, andererseits immer wieder auch in generalisierter
Form,soweitesumdieZugehörigkeitvonAsylsuchenden
zu Risikogruppen geht. «Begründete Furcht vor Verfol-
gung»undkünftigeRisikenbetreffenSchlüsselfragenbei
derBestimmungderFlüchtlingseigenschaftundmachenes
notwendig, sowohldiezurückliegendenErfahrungendes
Individuums als auch vergangene Praktiken des Staates
oderDritterimHerkunftslandzuberücksichtigen.Histo-
rische Evidenz und aktuelle Verfolgungsmuster in den
HerkunftsländernsindalswichtigeIndikatorenfürkünf-
tigeRisikenmeistnurdurchEinbettunginCOI-Kontexte
zuverstehen.26

VondeninArt.12VwVGaufgezähltenBeweismitteln
lässt sich COI-Material je nachdem als Urkunden, Aus-
künfte oder Zeugnis von Drittpersonen (sachverständige
Zeugen) oder auch als Gutachten von Sachverständigen
interpretieren. Am instruktivsten erscheint der Vergleich 
von COI mit Sachverständigengutachten (technisch,me-
dizinisch, wirtschaftlich, naturwissenschaftlich), die wie
COIvonEntscheidern/Richternverstanden, interpretiert
und bewertet werden müssen, selbst wenn eigene Fach-
kenntnissenichtvorauszusetzensind.Beweiswürdigungs
kriterien bei Gutachten – das lässt die Nähe zu den
COI-Standardserkennen–sindVollständigkeit, Nachvoll
ziehbarkeit und Schlüssigkeit.27DerBeweiswertbeiGut-
achten lässt sich nur verneinen, wenn konkrete Indizien
gegeben sind, die die Zuverlässigkeit des Gutachtens in
Zweifel ziehen.28 Dieser Gedanke lässt sich auch auf die
AussagekraftvonCOIübertragen.

4.2  COi und Rechtsprechung des europäischen  
Gerichtshofs für Menschenrechte

UrteiledesEuropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
entfaltenzwarunmittelbareWirkungnurfürdenverklag-
tenStaat,stellenjedochPrinzipienauf,dievonallenSigna-
tarstaatenzurespektierensindundeineArtinterpretative
undleitendeAutoritätbeiderEntscheidfindungbilden.20

DiesichveränderndeRollederCOIlässtsichgutander
RechtsprechungdesGerichtshofszuArt.3EMRKable-
sen, beginnend mit einer zunächst widerstrebenden Hal-
tunggegenüberCOI-StandardsAnfangder1990er-Jahre21
über das wegweisende Urteil Chahal von 199622, in dem
derGerichtshofselbsteineSammlungvonInformationen
zusammenstellteundsichaufsubstantiveCOI-Standards
bezog, bis zum Urteil Salah Sheekh von 200723, in dem
derGerichtshofumfangreichesCOI-Materialpräsentierte,
explizitwesentlicheQualitätsstandardsanwandteundpos-
tulierte,dassnebendemeigenenCOI-MaterialderAsyl-
behörden auch weitere Quellen zu berücksichtigen sind
(COI-MaterialandererStaaten,derUNO-Organisationen
undvonNGOs).InneuerenEntscheidendesGerichtshofs,
insbesondereinN.A.v.UKausdemJahr200824,werden
dieseÜberlegungenzumEinsatzundderRollevonCOI
weiter vertieft. Der Gerichtshof bezieht sich unter Ver-
wendungumfangreichenCOI-MaterialszuSriLankaaus-
drücklichaufStandardswieGenauigkeit,Unabhängigkeit,
Verlässlichkeit,Objektivität,ReputationderQuellen,Me-
thodologie in der Zusammenstellung der Quellen, Kon-
sistenz der Schlussfolgerungen und Erhärtungen der In-
formationendurchverschiedeneQuellen.

DasUrteildesGerichtshofswieauchderzurselbenThe-
matikergangeneEntscheiddesbritischenAsylum and Im
migration TribunalzurSituationinSriLanka25sindwegen
dervorbildlichenundmitQuellenbelegtenDarstellungder
Lage im Herkunftsland und der präzisen Auflistung von
RisikofaktorennichtnurMeilensteineinderBerücksichti-
gungundDarstellungvonCOI(imSinnvonbest practice).
DemUrteildesGerichtshofskommtaucheinepräjudizielle
Verbindlichkeit zu, indem es Massstäbe für eine künftige
HandhabungderCOI-Qualitätsstandardssetzt.

4.3  COi-Standards und Prinzipien des  
Verwaltungsverfahrens

BeinäheremHinsehenliegensowohlallgemeinenverfah-
rensrechtlichen Grundsätzen wie dem Untersuchungs-
grundsatz,demrechtlichenGehörundderBegründungs-
pflichtähnliche,wennnichtdieselbenGrundideenzugrun-
dewiedenCOI-Standards.Esgeht jeweilsumFairness,
Waffengleichheit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz,
auchwenndieStandardseineandereEntstehungsgeschich-
tehaben,eineverschiedeneTerminologieverwenden,auf
anderenRechtsquellenberuhenundauchwennderGrad
derKodifizierungeinunterschiedlicherist.

	 20	 Wildhaber	Lucius	in:	Foreword	to	Jan	Sikuta	and	E.	Hubalkova,	Europe-
an	Court	of	Human	Rights:	Case	Law	of	the	Grand	Chamber	1998–2006:	(…) 
the judgements of the Strasbourg Courts are considered to have not just a 
«deciding authority in the cases «ad-judicated», but also a kind of value of 
precedent or «interpretative» or «guiding authority» in other similar cases 
(…);	Achermann	Alberto/Caroni	Martina,	 in	Handbuch	Ausländerrecht,	2.	
Auflage,	Hrsg.	von	Uebersax	Peter	u.a.,	Kap.	II,	Ziff.	2.
	 21	 Gyulai,	S.	18.
	 22	 European	Court	of	Human	Rights,	Quelle:	www.menschenrechte.ac.at/
orig/96_6/Chahal.pdf.
	 23	 European	Court	of	Human	Rights,	Case	of	Salah	Sheekh	v.	The	Nether-
lands,	Strasbourg,	11.	Januar	2007;	Gyulai,	S.	18.
	 24	 European	Court	of	Human	Rights,	Case	of	N.A.	v.	The	United	Kingdom,	
Strasbourg,	17.	Juli	2008.
	 25	 Publikation	 11.	 Dezember	 2009,	 Quelle:	 www.unhcr.org/refworld/
publisher,GBR_AIT,,,4b2613ca2,0.html.
	 26	 Judicial	 Criteria	 for	 Assessing	 Country	 of	 Origin	 Information	 (COI):	 A	
checklist,	a.a.O.
	 27	 BGE	122	V	161;	123	V	331	ff.
	 28	 Rechtsprechung	des	BVGer,	zum	Beispiel	E-6927/2006	vom	9.	Novem-
ber	2007;	Bühler	Alfred,	Die	Beweiswürdigung	von	Gerichtsgutachten	im	
Zivilprozess,	Quelle:	www.sjwz.ch/_files/Buehler_Beweiswuerdigung_Ge-
richtsgutachten.htm.
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	 29	 Auer,	Müller,	Schindler:	Kommentar	zum	VWVG,	2008,	Art.		12,	Rn.	17.
	 30	 SFH,	Handbuch	zum	Asyl-	und	Wegweisungsverfahren,	S.	152	ff.
	 31	 SFH,	a.a.O.
	 32	 Auer,	Müller,	Schindler,	Art.		26,	Rn.	7;	Pasquier,	Evaluation	des	Öffent-
lichkeitsgesetzes,	 Institut	 de	 hautes	 études	 en	 administration	 publique,	
24.	April	2009,	S.	3.
	 33	 Auer,	Müller,	Schindler,	a.a.O.

ren,wiedieBeurteilungnaturwissenschaftlich-technischer
Sachfragen vollständig Sachverständigen überlassen wer-
dendarf.DemBegründungserforderniswirdentsprochen,
wenndieDarlegungdesCOI-MaterialsundseineValidie-
rungimEntscheidanalogzueinemSachverständigengut-
achtenoderanderenBeweismittelnverständlichundnach-
vollziehbardargestelltundschlüssiginterpretiertsind.

4.3.3 COI und Untersuchungsgrundsatz

DerUntersuchungsgrundsatz auferlegtdenAsylbehörden
diePflicht, die fürdasVerfahren erforderlichenSachver-
haltsunterlagenzubeschaffen,dierechtlichrelevantenUm-
ständeabzuklärenunddarüberordnungsgemässBeweiszu
führen.30SofernzurFeststellungdesSachverhaltsnotwen-
dig,sinddieBehördenüberdieAnhörunghinauszuwei-
terenAbklärungenverpflichtet(Art.41AsylG).31Daraus
ergibt sich auch die Pflicht der Asylinstanzen, die Men-
schenrechtssituationunddiepolitischeEntwicklunginden
Herkunftsländern der Asylsuchenden möglichst umfas-
sendzuverstehen,zudokumentierenunddieseInforma-
tionenzuverwenden.DabeisinddieBehördennachdem
Untersuchungsgrundsatz nicht nur gehalten, nach Ele-
mentenzusuchen,diegegendieAsylsuchendensprechen,
sondernauchdiezuihrenGunstensichauswirkenden.

4.3.4 COI und Akteneinsicht/Öffentlichkeitsgesetz

AkteneinsichtbestehtgrundsätzlichinallealsBeweismittel
dienendenAktenstücke(Art.26Abs.1bVwVG),dazuge-
hören auch schriftliche Herkunftsländerinformationen.
DasÖffentlichkeitsprinzipwillvorallemTransparenzbe-
züglichderMeinungsbildungundEntscheidfindungstaat-
licherOrganeherstellen.MitdemParadigmenwechselvom
Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt zum 
Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehaltkann
nurnochdas alsvertraulichgelten,wasvomÖffentlich-
keitsprinzipausgenommenist.32DieserParadigmenwech-
selhatindirekteAuswirkungenaufdenUmfangdesAkten-
einsichtsrechts im Verfahren: Alle Dokumente, die nach
denRegelndes(wegenArt.3fürVerfahrensaktennichtun-
mittelbar anwendbaren) BGÖ für jedermann zugänglich
wären, müssen das auch für die Parteien des Verfahrens
sein.33 Das Öffentlichkeitsgesetz kennt keine Kategorie

4.3.1 COI und freie Beweiswürdigung

Diefreie Beweiswürdigung(Art.19VwVGinVerbindung
mitArt.40BZP)bedeutetnicht,dieBeweisenacheigenem
Gutdünkenzuwerten, sonderndassdiePerson,dieent-
scheidet, alle Beweismittel objektiv zu prüfen hat, unab-
hängig davon, von wem sie stammen. Danach hat sie zu
bestimmen, ob die Unterlagen eine zuverlässige Beur-
teilungdesstrittigenRechtsansprucheserlauben.FreieBe-
weiswürdigungheisst,dasseskeineBindunganstarreBe-
weisregelngibt,dievorschreiben,wieeingültigerBeweis
zuStandekommtundwelchenBeweiswertdieeinzelnen
Beweismittel im Verhältnis zueinander haben,29 sondern
diefreieÜberzeugungistmassgeblich,obdievorliegenden
Ergebnissealsrichtigundbeweiskräftigerachtetwerden.
DieBeweiswürdigungmussderNachprüfungdurcheinen
neutralen,besonnenen,erfahrenenundvernünftigenDrit-
tenstandhalten.UmformelleBeweisregelnhandeltessich
beidenCOI-Standardsnicht.Wederbestimmensieinhalt-
lichdieBedeutungbestimmterBeweismittel,nochdefinie-
rensiedieBeweismittelhierarchischnach ihremBeweis-
wertoderschreibenrigideinbestimmtesVorgehenvor.Sie
sindeherInterpretationshilfenoderWürdigungskriterien,
vergleichbar der von der Rechtsprechung entwickelten
Praxis,dassinFachfragendieBehördenichtohnetriftige
GründevoneinemGutachtenabweichendarfbeziehungs-
weisedassAbweichungenzubegründensind.

4.3.2 COI und Begründungspflicht

DiePflicht, eineBeweiswürdigungzubegründen, fliesst,
genausowiediePflichtzurUrteilsbegründungüberhaupt,
aus dem Verfahrensgrundsatz des rechtlichen Gehörs
(Art.29Abs.2BV/Art.6Ziff.1EMRK).Esmussinnach
vollziehbarer Weisedargelegtwerden,wiesoeinemBeweis-
mitteleinbesonderesGewichtzukommt,währendeinem
anderenBeweismitteldieBeweiskraftabgesprochenwird.
ImFallderWürdigungeinesGutachtensmussderRichter
die sachverständigen Schlussfolgerungen verstehen und
nachvollziehen können. Hierfür muss er sich einen ge-
wissenSachverstandaufdemimkonkretenFallrelevanten
technischen,naturwissenschaftlichen,medizinischenoder
wirtschaftlichen Wissensgebiet aneignen, auch wenn er
Laie ist. Ähnliches lässt sich zur Würdigung von COI
sagen,dieebenfallsSpezialwissen(anthropologischer, so-
zialwissenschaftlicher,politischerundmedizinischerArt)
enthaltenkönnen.WiebeiSachverständigengutachtenhat
dieBehörde/dasGerichtdieÜberlegungenzunennen,von
denen sie/es sich leiten lässt. Die Begründung des Ent-
scheids dient einerseits der Selbstkontrolle des Gerichts
und soll andererseits den Parteien und der Rechtsmittel-
instanzdieÜberprüfungodergegebenenfallsAnfechtung
dervorgenommenenBeweiswürdigung ermöglichen.Die
WürdigungundGewichtungkomplexerCOI-Inhaltelässt
sichebensoweniganeineLänderanalyseabteilungdelegie-
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	 34	 Auer,	Müller,	Schindler,	Art.		26,	Rn.	39.
	 35	 Beispiel:	 Erkenntnismittellisten	 des	 VG	 Stade,	 Quelle:	 www.verwal-
tungsgericht-stade.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=19617	
&article_id=72126&_psmand=130.
	 36	 Kirschner,	S.	15.
	 37	 Inwieweit	anstehende	Umstrukturierungen	die	Arbeitsweise	der	Län-
deranalyse	 des	 BFM	 beeinflussen	 werden,	 kann	 noch	 nicht	 eingeschätzt	
werden.	Ende	Mai	2010	verweist	die	Website	des	BFM	noch	auf	die	Abtei-
lung	Migrations-	und	Länderanalysen	(MILA):	www.bfm.admin.ch/etc/me-
dialib/data/migration/asyl_schutz_vor_verfolgung/asylverfahren/hand-
buch_asylverfahren/handbuch_deutsch.Par.0002.File.tmp/Kap_A_2-0108.
pdf.
	 38	 Kirschner,	S.	15	ff.
	 39	 Kirschner,	S.	16.
	 40	 ICMPD,	S.	90.

COI-Materialien, Analysen und Prognosen sind bisher
ausschliesslich fürden internenGebrauchbestimmt,d.h.
für Zielgruppen innerhalb des Amts (Geschäftsleitung,
Stabsbereicheund fürdasAsylverfahrenzuständigeSek-
tionen), nicht aber für die Öffentlichkeit (auch nicht die
Parteiöffentlichkeit). Damit bleibt häufiger als nicht die
Basis und Methode der länderspezifischen Erkenntnisse
desBFMdenVerfahrensbeteiligtenunbekannt,wennauch
nichtderzweitenInstanz.DieEinschätzung,Gewichtung
und Wertung der Produkte der Herkunftsländeranalyse
obliegen ausschliesslich der Direktion, den Linienvor-
gesetztenunddenfürdieEntscheidungzuständigenPer-
sonen.DieSelbstbeschreibungderAbteilungenthälteine
deutlicheundgewollteDistanzierungvonGlaubwürdig-
keitsbeurteilungen einerseits und politischer oder juris-
tischerWertungandererseits.

5.2 Länderexpertise des Bundesverwaltungsgerichts

DieCOI-UnitdesBundesverwaltungsgerichtsistdemGe-
neralsekretariatdesGerichtsunterstelltundindieWissen-
schaftlichen Dienste (Informatik, Bibliothek, juristische
Dokumentation, Publikationen der Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts,Internet-undIntranetauftritt,
Länderexpertisen) integriert. Die Produkte der Dienst-
leistungseinheit Länderexpertisen, die auf Anfragen von
RichternundGerichtssekretärenerstelltwerden,sindnicht
öffentlich, auch nicht die Arbeitsmethodik.39 Entscheide
desGerichtskönnensichauf«aktuelle»,«neue»oder«neu-
este» Lageanalysen/Länderexpertisen, die jedoch nicht
öffentlichsind,oderaufGrundsatzentscheidedesBundes-
verwaltungsgerichts(neueoderältere)beziehen.40

AndersalsinEntscheidendesBFMenthaltendieEnt-
scheidedesBundesverwaltungsgerichtsmeistHinweiseauf
COI-QuelleninsehrunterschiedlichemUmfang(jenach
dem, ob es sich um «Alltagsgeschäft» oder um Leitent-
scheidehandelt).EineBezugnahmeaufdie(nichtveröffent-
lichten)LändermaterialiendesBFMerfolgtindenUrteilen
des Gerichts nicht. Einzelne Leitentscheide (etwa zu Sri

interner Dokumente, die generell nicht zugänglich wäre.
Auch wird von der Lehre die Ausnahme interner Akten
vomAkteneinsichtsrechtabgelehnt.34COIoderauch in-
terne Policy-Dokumente (COI betreffend) unterstehen
demAkteneinsichtsrecht.Eswäre jedenfallsnichtzube-
gründen,weshalbsieaprioridemZugangderÖffentlich-
keit (oder der Parteiöffentlichkeit) entzogen sein sollen.
Die Zitierung der verwendeten COI ist aus Gründen
der Praktikabilität dem für alle Beteiligten aufwändigen
Antragsverfahren der Akteneinsicht vorzuziehen, zumal
AkteneinsichtinCOI-Material,dasnichtoffengelegtoder
identifizierbarist,garnichtbeantragtwerdenkann.Mehr
TransparenzkönntenauchzumBeispielErkenntnismittel-
listen(ListendesverwendetenCOI-Materialsundderbe-
rücksichtigtenRechtsprechung)herbeiführen,wiesiedeut-
scheVerwaltungsgerichteverwenden.35

5.  Länderanalyse der Asylbehörden/des Asylgerichts 
in der Schweiz

In der Schweiz unterhalten sowohl das Bundesamt für
Migration(BFM)wieauchdasBundesverwaltungsgericht
eigene Länderanalyse-Abteilungen für die Beschaffung,
AufbereitungundVerbreitungvonCOI.36ImBundesamt 
für Migration war bisher die Sektion Migrations- und
Länderanalyse (MILA)37alleinezuständig,beimBundes
verwaltungsgericht sind sowohl die Abteilung Länder-
expertisenalsTeilderWissenschaftlichenDienstewieauch
GerichtsschreiberundRichterselbständigtätigbeiderBe-
schaffung,AufbereitungundNutzungvonCOI.38Beide
Instanzen greifen auf öffentliche Informationen aus dem
Internetzurück,konsultierenzudemnicht-öffentlichein-
terne (Asylum retrieval and information system, Artis)
oderexterne(vonEU-Partnerländernbetriebene)Daten-
bankenoderziehenExpertenhinzu.SiestützenEntscheide
auchaufAbklärungenvorOrt(Abklärungsreisen,Liaison-
Officers,Botschaftsauskünfte).

5.1 Länderanalyse im Bundesamt für Migration

DieArbeitderLänderanalysedesBundesamts für Migra
tion (BFM) war bisher in der Abteilung MILA unterge-
bracht. Die Länderexperten beantworten Einzelanfragen,
geben breitere Informationen in Lage- und Migrations-
berichten zu zahlreichen Ländern, die als Grundlage für
Lenkungsentscheidegelten(generelleAsyl-undWegwei-
sungspraxisfürHerkunftsländer)undsindfürdieFrüher-
kennungvonneuenEntwicklungenundTrendsimAsyl-
bereich(Führungscockpit)verantwortlich.DerInhaltder
Herkunftsländerberichtewurde,vonveraltetenBerichten
abgesehen, bisher nicht öffentlich zugänglich gemacht,
undindenEntscheidendesBFMwurdendieverwendeten
MILA-Quellen wie auch andere COI-Quellen kaum je
zitiert oder als solche kenntlich gemacht. Die meisten
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	 41	 E-2775/2007.
	 42	 E-6982/2006.
	 43	 D-7581/2008;	D-7558/2008.
	 44	 SFH,	Kosovo:	Sicherheit	und	Gerechtigkeit	für	die	Minderheiten,	2006,	
S.	10	ff.	mit	Quellenhinweisen.
	 45	 Äusserung	 des	 US-Botschafters	 in	 Kosovo,	 Christopher	 Dell,	 in	 «Der	
Frust	mit	der	Freiheit»,	Tagesanzeiger,	16.	Februar	2010.
	 46	 Tagesanzeiger,	a.	a.	O.
	 47	 Human	Rights	Watch,	Kosovo’s	Criminal	Justice	Scorecard,	März	2008.
	 48	 International	 Crisis	 Group,	 The	 Rule	 of	 Law	 in	 Independent	 Kosovo,	
19.	Mai	2010,	S.	22.

die ethnischen Minderheiten im Kosovo zu schützen. Bei 
Übergriffen intervenieren die Sicherheitskräfte regelmässig 
und bei Straftaten gegen Angehörige von Minderheiten 
werden Ermittlungen aufgenommen. Zentrale Polizeifunk
tionen werden weiterhin von internationalen Polizeikräf
ten wahrgenommen. Die neue kosovarische Verfassung ge
steht den Minderheiten umfassende Rechte zu.

Da demnach vom Vorhandensein eines adäquaten 
Schutzes durch den Heimatstaat auszugehen ist, sind die 
geltend gemachten Übergriffe und die Angst vor Verfol
gung durch Dritte im vorliegenden Fall nicht asylrelevant. 
(…)

DieLageeinschätzungdesBFMenthälthierwieauchin
anderenFällenkeineBezugnahmeaufQuellen,siemacht
eherdenEindruckeinerZusammenfassungvonallgemein
bekanntenundevidentenTatsachen.WiesichdasBFMein
Bild über die Situation gemacht hat, ergibt sich aus dem
Entscheid nicht. Einige der im Entscheid abgehandelten
Themenhättenesverdient,mitaktualisiertemMaterialbe-
legtzuwerden.DieErwähnungvonMinderheitenrechten
inderVerfassungsagtnichtsüberihretatsächlicheRespek-
tierung (legalistische Sichtweise), wie auch die blosse
ExistenzvonSicherheitsstrukturennichtsüberdieEffekti-
vität des Schutzes von Minderheiten aussagt. Seit Jahren
weisenBerichteaufgrosseProblemeinderVerfolgungvon
VerbrechenanMinderheitenhin,VerbrechenanAngehöri-
genderRoma-Gemeinschaften inKosovowurdenkaum
jeaufgeklärt.44Obdiekosovarischenundinternationalen
Sicherheitsorgane in der Vergangenheit effektiven Schutz
gebotenhaben, istmehralsumstritten.AlsBelegfürak-
tuelle Effektivität des Schutzes nennt das Urteil den
Umstand,dassErmittlungenaufgenommenwerden.Über
Effektivität lässtsichabernuretwassagen,wenndieEr-
mittlungen Resultate gebracht haben. Dazu schweigt der
Text.DieEinschätzunginMedienundFachartikelnerge-
ben ein anderes Bild. Diese sprechen im Zusammenhang
mit Kosovo von «beinahe gescheitertem Staat»45. Oder:
«Das Justizwesen in Kosovo besteht nur dem Namen
nach.»46DasJustizsystemgiltnachHumanRightsWatch
alsdieschwächsteunterKosovosInstitutionen47,unddie
InternationalCrisisGroupsprichtdavon,dassPolizei,An-
kläger und Gerichte in wesentlichen Belangen versagen,
auchwennsie«besserversagen»alsfrüher.48Somitfasstder
TextbausteineinezumindestwidersprüchlicheQuellenlage

Lanka41, Irak42, Kosovo/Serbien43) sind erkennbar an
COI-Standards orientiert. Solche Entscheide enthalten
Listen mit COI beziehungsweise eine umfangreiche und
abgewogene Darstellung von COI-Material. Anders ver-
hältessichmitanderenEntscheiden,diesichteilweisesehr
selektivaufCOI-Quellenbeziehen.

6.  Darstellung von COI in Entscheiden  
der Asylbehörden

ZweiBeispielekönnennuralsEinführungindieProblema-
tikdienen.EinerepräsentativeundumfassendeDarstellung
derPraxisderAsylbehördeninderNutzungvonCOIist
imRahmeneinessolchenArtikelsnichtmöglichundmuss
einer breiteren Untersuchung vorbehalten bleiben. Pro-
blemfelderindenEntscheidenbeiderInstanzenbleiben–
und das wäre in weiteren Analysen von Entscheiden zu
zeigen–eineselektive,einseitigeodernichtaktuelleVer-
wendungvonCOIoderausschliesslich solcher Informa-
tionen, die das eigene Argument stützen, auch wenn die
Quellenlagevielschichtigist.FernerderpauschaleHinweis
auf «Erkenntnisse» der Behörde/des Gerichts, falsch zi-
tierteCOIbeziehungsweisedasgänzlicheUnterlassenvon
ZitatenundeinelegalistischeDarstellung(Rückschlussvon
derExistenzgesetzlicherNormenaufeineentsprechende
PraxisindenHerkunftsstaaten).Schliesslichdiemangelnde
SichtbarkeitvonEinflussundDruckderpolitischenAgen-
da in Entscheiden (Lenkungs- oder andere Policy-Ent-
scheide, die im Widerspruch zu anderem COI-Material
stehenkönnen).EslassensichanhandderfolgendenBei-
spiele zu Roma-Gemeinschaften in Kosovo aber doch
Trends erkennen, die jedem vertraut sind, der die Praxis
verfolgt.DieBeispielekönntensichebensogutaufeinan-
deresHerkunftslandoderandereRisikogruppenbeziehen,
dieMethodikinderDarstellungvonCOIdurchdieAsyl-
instanzenwäreähnlich.

6.1 Bundesamt für Migration (BFM)

Generelle Lagebeurteilungen zu Herkunftsländern in
BFM-Entscheiden werden gewöhnlich in der Form von
Textbausteinen dargestellt, die bezogen auf bestimmte
Länder,Gruppen,Konstellationenähnlichoder identisch
aufgebautsind.DerfolgendeAuszugeinesEntscheidsaus
dem Jahr 2010 behandelt das Thema der Schutzfähigkeit
deskosovarischenStaatesgegenüberRoma:

Nach der Verfassung, die am 15. Juni 2008 in Kraft trat, 
ist auch nach dem Statuswechsel eine internationale zivile 
und militärische Präsenz vorgesehen. Im Kosovo bestehen 
mit der UNMIK und der EU zwei internationale Mis
sionen. (…) Die EULEXMission umfasst Polizisten, Rich
ter, Staatsanwälte und Strafvollzugsbeamte. Die internati
onalen Sicherheitskräfte sowie die Kosovo Police (KP) 
garantieren die Sicherheit und sind weitgehend in der Lage, 
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	 49	 Die	EU-Missionen	leiten	solche	Anzeigen	an	die	Kosovo-Polizei	weiter	
und	wären	tatsächlich	schon	personell	mit	einer	solchen	Aufgabe	überfor-
dert;	SFH,	Zur	Rückführung	von	Roma,	Oktober	2009,	S.	7.
	 50	 D-1719/2007.

DieUNMIKimJahr2010alseinenFaktorzubezeichnen,
der für Schutzfähigkeit und Schutzwillen verantwortlich
ist,kannfürdenalbanischbesiedeltenTeilKosovoskaum
alsaktuelleInformationgelten,dadieUNMIKdortkeine
Rolle mehr spielt. Die Verpflichtungserklärungen der
neuenkosovarischenRegierung,alleVerträgezuerfüllen,
besagennicht,dasssiedazuüberhauptinderLageist(lega-
listische Sicht). Dass die Minderheiten die Möglichkeit
haben,sichandieBehördenzuwendenundumSchutzzu
bitten,sagtfürsichwenigübereinederAnzeigefolgende
Schutzgewährungaus.DasProbleminKosovoistnichtdie
fehlendeMöglichkeiteinerAnzeigeerstattung,sonderndas
KlimaderStraflosigkeitundderErgebnislosigkeitvonEr-
mittlungen.VondenerwähntenInformationenderSchwei-
zerischenFlüchtlingshilfeSFHwirddieamweitestenzu-
rückliegende(2006)alsBelegdafürgenannt,dassRomawie
auchSerbeneinverhältnismässiggrossesMassanSicher-
heitgeniessen.DasistallerdingsnichtdieAussagedieses
Gutachtens, ganz im Gegenteil. Insgesamt ist die Abwä-
gung der COI-Quellen wenig transparent, und es wird
nicht sichtbar, inwieweitdie«Erkenntnisse»dasResultat
eigenerRecherchensind,derEinheitLänderexpertisendes
BundesverwaltungsgerichtsoderdesQuellenmaterialsder
erstenInstanz.

7. Schlussfolgerung

DerArtikelsetztsichmitderFrageauseinander,inwieweit
nichtnurdieLänderanalyse-Abteilungen(COIUnits)der
BehördenoderGerichtesichmitdenCOI-Qualitätsstan-
dards auseinandersetzen müssen, sondern auch die Ent-
scheider/Richter,undinwieweitsichdieBerücksichtigung
dieserStandardsindenEntscheidenspiegelnmuss.

Die Nichtoffenlegung wesentlicher und ausschlagge-
bender COI kann das rechtliche Gehör, das Aktenein-
sichtsrecht(beiAblehnungeinesentsprechendenAntrags),
dieBegründungspflichtunddenUntersuchungsgrundsatz
verletzenundmuss imBeschwerdeverfahrengerügtwer-
denkönnen.FürdenEntscheidrelevanteHerkunftsländer-
informationen(COI)sindBeweismittelundalssolcheim
Entscheidzukennzeichnen,sodassverstandenundnach-
vollzogenwerdenkann,obundwieweitsiefürdasResul-
tatausschlaggebendwaren.OhneOffenlegungderQuellen
kanneinegesuchstellendePersonnichtbeurteilen,obsie
ZugangzudiesenInformationenhat,siekannsieinhaltlich
nichtüberprüfen,sichnichtdamitauseinandersetzenund
nichtihreRechtewahrnehmen,zumBeispieleinenAntrag
aufAkteneinsichtstellen.Offenlegungsollteprimärdurch
ZitierungderverwendetenCOIgeschehen,siekönntezu-

nicht angemessen zusammen. Soweit der Entscheid den
Eindruckerweckt,dieMinderheitenkönntenbeidenEU-
Missionen Anzeigen oder Beschwerden einreichen und
diese seien (über Monitoring-Aufgaben hinaus) direkt in
denMinderheitenschutzinvolviert,entsprichtdasnichtder
aktuellenSituation.49DassdemTextbausteineinedifferen-
zierte Beurteilung der Sicherheitslage der Minderheiten
durch die amtsinterne COIUnit vorausgegangen ist, ist
zwarnichtauszuschliessen,siewirdaberjedenfallsimEnt-
scheidnichtsichtbar.

6.2 Bundesverwaltungsgericht

Auch das Bundesverwaltungsgericht äussert sich zur
SchutzfähigkeitdeskosovarischenStaatsimHinblickauf
RomaineinemEntscheidausdemJahr2010:50

Nach den Erkenntnissen des Bundesverwaltungs gerichts 
sind in Kosovo die bisher zuständigen Behörden – im  
Rahmen ihrer Möglichkeiten – systematisch gegen Bedro
hungen und Übergriffe Dritter vorgegangen. Insoweit 
kann zum heutigen Zeitpunkt vom Schutzwillen und auch 
von einer weitgehenden Schutzfähigkeit der in Kosovo 
 tätigen nationalen Sicherheitsbehörden, namentlich der 
 UNMIK, des Kosovo Police Service (KPS) und der Kosovo 
Force (KFOR) ausgegangen werden. Die Vertreter der neu
en Regierung haben sich im Rahmen ihrer Unabhängig
keitserklärung im Februar 2008 verpflichtet, sämtliche Ver
träge und Absprachen, die sich aus dem «Umfassenden 
Vorschlag zur Regelung des Kosovostatus» des Sonderge
sandten des UNOGeneralsekretärs für den Prozess zur 
Bestimmung des künftigen Status des Kosovos ergeben, 
vollumfänglich zu erfüllen. Die allgemeine Lage der Ash
kali, «Ägypter» und Roma hat sich indessen nicht wesent
lich verbessert; es konnten zwar nur noch vereinzelt direkte 
Gewaltanwendungen gegen sie festgestellt werden, doch 
sind sie nach wie vor schwierigen Lebensbedingungen sowie 
Diskriminierungen in den Bereichen Erziehung, Gesund
heitsversorgung, Wohnen und Beschäftigung ausgesetzt 
(vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Kosovo: Zur 
Lage der Roma in Kosovo, Gutachten der SFHLänderana
lyse vom 26. August 2006, Updates der SFHLänderanalyse 
vom 12. August 2008 (S. 19) und vom 21. Oktober 2009 
(S. 15 ff). Gemäss dem erwähnten SFHGutachten vom 
26. April 2006 geniessen Roma wie auch Serben ein verhält
nismässig grosses Mass an Sicherheit. In Würdigung der vor
stehenden Erwägungen vertritt das Bundesverwaltungsge
richt die Auffassung, dass Angehörige ethnischer 
Minderheiten weiterhin grundsätzlich die Möglichkeit ha
ben, sich an die Behörden zu wenden und diese um Schutz 
vor Belästigungen Dritter zu ersuchen. (...)

AuchdasBundesverwaltungsgerichtbeziehtsichinei-
ner–soweitesumQuellengeht–etwasausgewogeneren
Beschreibung auf eigene «Erkenntnisse» zur Effektivität
derSchutzgewährung («systematischesVorgehen»),ohne
näherzubezeichnen,aufwelchenQuellendieseberuhen.
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EsbrauchtimBereichderVerwendungvonCOIeinen
Kulturwandel zu mehr Transparenz und Öffentlichkeit.
FüreinensolchenKulturwandelsprechenüberdiesdiein-
ternationalen Entwicklungen, wie sie sich in der Recht-
sprechungdesEuropäischenGerichtshofsfürMenschen-
rechte (etwa im Urteil N.A. v. Sri Lanka) und in den
EU-Richtlinien artikulieren. Die COI-Standards sind als
Konkretisierungen allgemeiner Grundsätze des Verwal-
tungsverfahrens–imHinblickaufeinenspeziellenFachbe-
reich – zu verstehen und zu beachten und haben damit
nicht lediglich den Charakter unverbindlicher Empfeh-
lungen.Andersausgedrückt:COIselbstsindnichtrecht-
lichverbindlich,jedochsindesdieStandards:IhreNutzung
durch Länderanalysten wie durch Entscheider/Richter
muss«legeartis»erfolgen.

Weitere Untersuchungen zur Praxis der beiden Asyl-
instanzenindiesemBereichsolltensichauffolgendeAs-
pektekonzentrieren:IstdieVerwendungvonCOIselektiv
undeinseitig(werdennurCOIherangezogen,diedaseige-
neArgumentstützen)?SinddiegenanntenQuellennicht
mehr aktuell? Erfolgt eine pauschale Bezugnahme auf
«gesicherteErkenntnisse»ohneweitereQuellenangaben?
WerdenZitatevonQuellenganzunterlassen,odersindsie
falsch? Wird von der Existenz gesetzlicher Normen in
einemHerkunftslandautomatischaufeineentsprechende
PraxisindiesemLandgeschlossen?LegendieEntscheide
denEinflussderpolitischenAgendaoffen,oderbleibtdie-
serunsichtbar?

dem durch Bekanntgabe von Erkenntnismittellisten (wie
beideutschenVerwaltungsgerichten)oderallenfallsdurch
Akteneinsichterfolgen.PauschaleundunspezifischeHin-
weiseauf«gesicherteErkenntnisse»desAmtsoderdesGe-
richtsohneweitereQuellenangabenerfüllendasKriterium
derNachvollziehbarkeitundTransparenznicht.Hinweise
aufCOIinzeitlichweitzurückliegendenfrüherenUrteilen
könnendemStandardderAktualitätwidersprechen,wenn
nicht zugleich die COI aktualisiert werden. Eine aus-
schliesslichamts-odergerichtsinterneSammlungundNut-
zungvonCOIentsprichtheutenichtmehrdenCOI-Qua-
litätsstandardsundauchnichtdemÖffentlichkeitsprinzip.

DieArbeitderLänderanalyseabteilungenbeiderAsylin-
stanzeninderSchweizistimWesentlichennichtöffentlich.
DasBFMverzichtetindenEntscheidennahezuvollständig
aufdieZitierungvonCOI-Material.WirddieBeschaffung
undEvaluationvonCOIalsausschliesslichinternerVor-
gang verstanden und Öffentlichkeit nicht wenigstens im
Entscheidhergestellt,kannungeachtetihresWertsalseiner
EntscheidvorbereitungdieRollederCOIundihrGewicht
fürdieEntscheidfindungwederverstandennochbeurteilt
nochangefochtenwerden.EntscheidedesBundesverwal-
tungsgerichtszitierenvoralleminLeitentscheidenausrei-
chendQuellenmaterial, inanderenEntscheidengeschieht
das inmituntergeringemUmfang.DieNichtoffenlegung
des eigenen COI-Materials des BFM zieht sich jedoch
schondeshalbdurchdieInstanzen,weilnachaussennicht
sichtbarwird,wiediezweiteInstanzdasnichtöffentliche
COI-MaterialdererstenInstanz(auchimVerhältniszuan-
derenCOI-Materialien)gewichtetundevaluiert.

résumé

Dansledomainedel’asileenSuisse,lesinformationssur
lespaysd’origine(COI=CountryofOriginInformation)
sontsouventrécoltées,choisiesetévaluéessansquecepro-
cessusnesoittransparentvis-à-visdel’extérieur.Depuis
quelquesannées,desstandardsdequalitéCOIontétémis
enplaceetdoiventêtreobservés.Lerespectdecesstan-
dards internationauxnedoitpas se limiterà lapremière
phasederécolteetdepréparationdesinformationsparles
sectionsanalyse-paysdesautoritésd’asile.

Lebutévidentdecesstandardsestd’avoirunimpactsur
laqualitédesdécisionsrendues.Descritèrestelsquel’ob-

jectivité,lamiseenbalance,latransparenceetlatraçabilité
doiventserefléterdanslesdécisions,sansquoidestensions
demeurententre,d’uncôté,lesrapports-COIinterneset
non-publiés des sections analyse-pays étatiques et, d’un
autre,leurpréparationetleurévaluationauniveaudesdé-
cisions.

Le fait de ne pas rendre transparent les COI peut
conduireàlaviolationdeprincipesprocédurauxtelsquele
droitd’êtreentendu,ledroitàlaconsultationdudossier,le
droitàunedécisionmotivéeetledevoird’instruction.Cela
contredit le principe de publicité et des développements
internationauxtelsqu’ilsontcoursdanslajurisprudence
destribunauxeuropéensetlesDirectivesdel’UE.


